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Formular 

Bewilligungsgesuch 
für die Durchführung einer Tombola- / Lottoveranstaltung 

 Zutreffendes unterstreichen 

Bundesgesetz betr. Lotterien und gewerbsmässigen Wetten (SR 935.51) und Gesetz über die Lotterien und gewerbsmässigen Wetten (sGS 
455.1); Vollzugsverordnung zur Gesetzgebung über die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten (sGS 455.11). 

 
1. Angaben zum Gesuchstellenden 

Name: ................................................. Vorname: ................................................. 

Adresse/Ort: ................................................................................................................................ 

Telefon/Handy: ................................................. E-Mail: ................................................. 

Rechnungsempfänger: ......................................................................................................................... 
 

2. Angaben zur Veranstaltung 

Anlass (Bezeichnung): ....................................................................................................................... 

Veranstaltungsort: ....................................................................................................................... 

Verein/Organisator: ....................................................................................................................... 

Datum: ....................................................................................................................... 

Anzahl Lose …………… Lospreis Fr. …………… Total Fr. .................. 

davon Anzahl Treffer ……………. Gesamtwert der Gewinne   Fr. .................. 
(mindestens 10% der Lose / keine Bargeldpreise) (mindestens 50% der Verlosungs-  resp. Lottosumme) 

Anzahl Lottokarten .................. à Fr. ............................. =  Fr. .................. 

  .................. à Fr. ............................. =  Fr. .................. 

  .................. à Fr. ............................. =  Fr. .................. 

     Lottosumme: Fr. …………… 

Für diese Bewilligung wird um eine Vorverkaufsfrist ab  ................................................. ersucht. 

Dieses Formular ist mindestens 14 Tage vor der Veranstaltung unterschrieben und vollständig ausgefüllt der 
Dienststelle Gewerbe und Markt, Rathaus, 9500 Wil, einzureichen. 

 

Ort/Datum:    Unterschrift Gesuchsteller/in: 

.................................................................... ........................................................... 
 

Dem Gesuch ist ein Verzeichnis der Naturalgewinne mit genauer Wertangabe beizulegen. Veranstaltungen mit Verlo-
sungs- bzw. Lottosummen von über Fr. 30'000.-- bedürfen gemäss Art. 12bis Vollzugsverordnung zur Gesetzgebung über 
die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten der Zustimmung des kantonalen Finanzdepartementes. Diesen Gesuchen ist 
das Verzeichnis der Naturalgewinne im Doppel beizulegen. 
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Vollzugsverordnung zur Gesetzgebung über die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten 
vom 17. Februar 1951 (Auszug) 
 

Art.11.2 Als Tombola- und Lottoveranstaltungen gelten 
Lotterien und ihnen gleichgestellte lotterieähnliche Veran-
staltungen, die bei einem Unterhaltungsanlass durchge-
führt werden und deren Gewinne nicht in Geldbeträgen 
bestehen. 
Eine Lottoveranstaltung gilt als Unterhaltungsanlass. 
 

Art.12.2 Tombola- und Lottoveranstaltungen dürfen nur 
mit behördlicher Bewilligung durchgeführt werden. 
 

Art.12bis.3 Die Bewilligungen werden vom Gemeinderat 
erteilt. 
 

Übersteigt die Verlosungssumme Fr. 30’000.--, so bedarf 
die Bewilligung der Zustimmung des Finanzdepartemen-
tes. 
 

Art.12ter.3 Eine Bewilligung darf nicht erteilt werden, 
wenn: 
a)  eine auf Erwerbstätigkeit ausgerichtete Organisation 

oder eine Einzelperson darum ersucht; 
b)  der Gesuchsteller Organisation oder Durchführung 

der Tombola oder der Lottoveranstaltung  Personen 
überlässt, welche diese Tätigkeit berufs- oder ge-
werbsmässig ausüben oder für eine  korrekte Durch-
führung keine Gewähr bieten; 

c)  bei einer Tombola mehr als 50 Prozent der Tref-
fer  Gratislose sind; 

d)  die Plansumme bei einer Lottoveranstaltung 
Fr. 15’000.-- übersteigt; 

e)  als Gewinne Geld, Edelmetalle oder Geldforderungen 
abgegeben werden. 

 

Die Bewilligung kann verweigert werden, wenn der Ver-
anstalter, dessen Vertreter oder Beauftragter in den letz-
ten fünf Jahren Tombola- oder Lottoveranstaltungen 
ohne Bewilligung durchgeführt oder Bestimmungen der 
Bewilligung bei der Durchführung missachtet hat. 
Der Gemeinderat kann weitere Einschränkungen vorse-
hen. 
 

Art. 13 Für Bewilligung und Beaufsichtigung von Tombo-
la- und Lottoveranstaltungen erhebt der Gemeinderat mit 
der Bewilligung eine Gebühr. Sie fällt je zur Hälfte der 
Gemeinde und dem Staat zu. 
 

Bleibt der Wert der verkauften Lose oder der geleisteten 
Einsätze unter der bewilligten Verlosungs-oder Plansum-
me, so entsteht daraus kein Anspruch auf eine Herabset-
zung der Gebühr. 
 

Die Gemeindekassierämter reichen im Dezember dem 
Finanzdepartement die jährlichen Abrechnungen über 
den staatlichen Gebührenanteil samt den Bewilligungsko-
pien ein. 
 

Für den Verkauf von Losen einer Tombolaveranstaltung, 
die in einer anderen Gemeinde durchgeführt wird, kann 
der Gemeinderat eine Gebühr erheben. Sie fällt der Ge-
meinde zu. 
 

Art. 13bis.9 Bei Lottoveranstaltungen dürfen der Verkauf 
von Einsatzkarten, die Ermittlung der Gewinner und die 
Ausrichtung der Gewinne nur während der Veranstaltung 
erfolgen. 
 

Tombolalose dürfen mit Zustimmung des Gemeinderates 
in der Regel während höchstens eines Monats vor dem 
Unterhaltungsanlass verkauft werden. Der Gemeinderat 
kann ausnahmsweise mit Zustimmung des Finanzdepar-
tementes einen weitergehen-den Vorverkauf für Veran-
staltungen mit einer Verlosungssumme über Fr. 20’000.-- 
bewilligen. 
 

Lose und Lottoeinsatzkarten dürfen nur bis zum Betrag 
der bewilligten Verlosungs- oder Plansumme vorbereitet 
und verkauft werden. Auf Losen und Lottoeinsatzkarten 
sind anzugeben: 
a) Namen der Veranstalter, 
b) Datum und Bezeichnung der Veranstaltung, 
c) Zahl und Gesamthöhe der Gewinne. 
d) eine fortlaufende Nummerierung. 
Auf Losen sind überdies Bezugsort und Zeitpunkt des 
Verfalls der Gewinne anzugeben. 
 

Für Tombolaveranstaltungen mit einer Verlosungssumme 
bis Fr. 30’000.-- kann der Gemeinderat Erleichterungen 
von den Vorschriften gemäss Art. 3 bewilligen, wenn dies 
die richtige Durchführung nicht gefährdet. 
 

Art.13ter.3 Die Gewinne sind bei Tombola- und Lottover-
anstaltungen während wenigstens eines Monats zum 
Abholen bereitzuhalten. 
 

Der Bezugsort sowie die Gewinne mit einem Wert über 
Fr. 500.-- sind in ortsüblicher Weise bekanntzumachen. 
Der Gemeinderat bestimmt die Form der Bekanntma-
chung.  
 

Art.13quater Wer ohne Bewilligung eine Tombola-oder 
Lottoveranstaltung durchführt, wird mit Busse bis zum 
doppelten Betrag der Verlosungs- oder der Plansumme 
bestraft, soweit diese feststellbar ist, in allen Fällen mit 
Busse bis zu Fr. 10’000.--. 
 

Wer trotz Mahnung keine oder keine ordnungs-gemässe 
Abrechnung über die Veranstaltung ein-reicht, wird mit 
Busse bis zu Fr. 500.-- bestraft. 
 

Wer gegen andere Bestimmungen dieser Ver-ordnung 
oder der Bewilligung verstösst, wird mit Busse bis zu 
Fr. 1000.— bestraft. 
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